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Soziales im Überblick

Die Abteilung Soziales im Regierungspräsidium Gie-
ßen, zu der auch die sechs Hessischen Ämter für Ver-
sorgung und Soziales (HAVS) gehören, hat zahlreiche 
Aufgaben, um Bürgerinnen und Bürgern das Leben 
zu erleichtern – von der Geburt bis zu Themen der Be-
treuung und Pflege:

• Für Mütter und Väter ist das Elterngeld wichtig, 
damit Familie und Beruf leichter in Einklang zu 
bringen sind. Dieses wird bei den Hessischen 
Ämtern für Versorgung und Soziales beantragt. 

•  Wir stellen den Status einer Schwerbehinderung 
fest. Daran geknüpft ist auch der Ausgleich einer 
Reihe von beruflichen, wirtschaftlichen und sozia-
len Nachteilen.

•  Das soziale Entschädigungsrecht umfasst die 
Versorgung von Kriegsopfern, von Impfgeschä-
digten, von Opfern krimineller Gewalttaten nach 
dem OEG und von Opfern staatlichen Unrechts 
in der DDR.

Diese Aufgaben werden vom RP Gießen landesweit 
als Instanz zur Steuerung und Bündelung sowie als 
Fachaufsicht über die sechs Hessischen Ämter für 
Versorgung und Soziales wahrgenommen.

Weitere Aufgaben der Abteilung Soziales sind: 

• Prüfung von Entgeltvereinbarungen der Kranken-
häuser in Hessen

•  Organisation und Abwicklung des hessischen 
Ausgleichsfonds zur Finanzierung der Pflegeaus-
bildung

•  Medizinische Fachaufsicht über Begutachtungen 
nach dem Hessischen Beamtengesetz auf Dienst-
fähigkeit, Vollzugsdienstfähigkeit und zur Wieder-
eingliederung nach längerer Erkrankung für hes-
sische Lehrkräfte

• Rechtsaufsicht in den Bereichen Jugendhilfe, So-
zialhilfe und Grundsicherung

• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung

•  Weitere soziale Aufgaben und Förderprogram-
me



Elterngeld und Elterngeld Plus

Besonders in den ersten Lebensjahren des Kindes ist es 
für Eltern oft keine leichte Aufgabe, Familie und Beruf 
miteinander zu vereinbaren. Eltern, die nach der Ge-
burt des Kindes Teilzeit arbeiten, können die Bezugszeit 
des Elterngeldes verlängern: Aus einem Elterngeldmo-
nat werden zwei ElterngeldPlus-Monate. Entscheiden 
Mütter und Väter sich, vier Monate zeitgleich mit ihrem 
Partner in Teilzeit mit 25-30 Wochenstunden zu arbeiten, 
erhalten sie durch den Partnerschaftsbonus vier zusätzli-
che ElterngeldPlus-Monate.

Das Regierungspräsidium Gießen übt die Fachaufsicht 
bei der Umsetzung des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes aus.

Die Elterngeldstellen der sechs Hessischen Ämter für
Versorgung und Soziales (Kontakt siehe Rückseite) sind 
für die Bearbeitung der Elterngeldanträge zuständig.

www.familienatlas.de/elterngeld

Die Bürgerbüros der Elterngeldstellen
haben folgende Sprechzeiten:

Mo. - Do. 08:00 - 15:30 Uhr,
            Fr. 08:00 - 12:00 Uhr



Betreuungs- und Pflegeaufsicht Hessen

Würde und Gesundheit der gepflegten und betreu-
ten Menschen stehen bei der Arbeit der Betreuungs- 
und Pflegeaufsicht Hessen im Vordergrund wie die 
Förderung von Selbstständigkeit und selbstbestimm-
ter Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Alle stationären und ambulanten Betreuungs- und 
Pflegeeinrichtungen unterliegen in Hessen der staat-
lichen Aufsicht. Wir überprüfen die Einrichtungen 
für Seniorinnen, Senioren und Behinderte, beraten 
sie und ihre Betreiber und gehen Beschwerden von 
Betreuungs- und Pflegebedürftigen und deren An-
gehörigen nach.

Die Prüfungen der Einrichtungen finden wiederkeh-
rend und auch anlassbezogen statt. Dies kann jeder-
zeit und in der Regel unangemeldet sein. Auf diese 
Weise wird der wichtige Schutz älterer und pflegebe-
dürftiger Menschen sowie von Menschen mit Behin-
derungen sichergestellt.

Regionale Behörde und damit Ansprechpartner für 
alle Fragen der Betreuungs- und Pflegequalität ist je-
weils das örtliche Amt für Versorgung und Soziales. 
Obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidi-
um Gießen.

Rechtsgrundlage für die Betreuungs- und Pflegeauf-
sicht ist das Hessische Gesetz über Betreuungs- und 
Pflegeleistungen.



„Fond Heimerziehung“ / „Stiftung Anerkennung-Hilfe“

Die Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ ist für Men-
schen gedacht, die als Kinder oder Jugendliche 
in den Jahren 1949 bis 1975 (Bundesrepublik 
Deutschland) bzw. 1949 bis 1990 (DDR) in einer 
stationären Einrichtung der Behindertenhilfe oder 
in einer stationären psychiatrischen Einrichtung 
untergebracht waren und dort Leid und Unrecht 
erfahren haben. 

Für das Land Hessen wurde eine qualifizierte An-
lauf- und Beratungsstelle beim Regierungspräsi-
dium Gießen eingerichtet. Die Beraterinnen und 
Berater unterstützen bei der Aufarbeitung der Er-
lebnisse und der Anmeldung zur Stiftung.

Das RP Gießen hat das Trauma-Netzwerk für Opfer 
von Gewalttaten etabliert und bietet eine schnelle, 
kompetente und unbürokratische therapeutische 
Unterstützung für Gewaltopfer an. Insgesamt 17 
Kliniken und ein Opfer-Trauma-Zentrum bilden ein 
Netzwerk zur vorrangigen qualifizierten Behand-
lung von Gewaltopfern. Damit wird eine Soforthil-
fe ermöglicht.

Mit dem Netzwerk verbunden sind die hessischen 
Polizeipräsidien, die Opferschutzverbände und 
-vereine sowie die medizinischen Erstbehandler.
Das Opferentschädigungsgesetz (OEG) regelt
die Entschädigung von Opfern, die der Staat auf-
grund seiner Garantenstellung vor Gewalttaten im
eigenen Land hätte schützen müssen.

Entschädigung nach Gewalttaten



Adressen

Regierungspräsidium Gießen
Telefon: 0641 303-0 

Neuen Bäue 2
35390 Gießen

Die Hessischen Ämter für Versorgung
und Soziales (HAVS)

HAVS Darmstadt Tel.: 06151 738-0
 Schottener Weg 3
 64289 Darmstadt

HAVS Frankfurt Tel.: 069 1567-1
 Walter-Möller-Platz 1
 60439 Frankfurt am Main

HAVS Fulda Tel.: 0661 6207-0
 Washingtonallee 2
 36041 Fulda

HAVS Gießen Tel.: 0641 7936-0
 Südanlage 14 A
 35390 Gießen

HAVS Kassel Tel.: 0561 2099-0
 Mündener Straße 4
 34123 Kassel

HAVS Wiesbaden Tel.: 0611 7157-0
 Mainzer Straße 35
 65185 Wiesbaden

Ausführliche und interessante Informationen rund 
um das Regierungspräsidium Gießen finden Sie 

auf 
unserer Internetseite unter 

www.rp-giessen.de

Im
pr

es
su

m
: R

P 
G

ie
ße

n,
 N

ov
em

be
r 2

01
8,

 F
ot

os
: R

P 
G

ie
ße

n,
 L

uf
tb

ild
 M

. H
en

ß,
 P

ho
to

gr
ap

hy
By

M
K 

- f
ot

ol
ia

.c
om

; 
C

lip
de

al
er

www.facebook.com/rp-giessen




